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Abréviations

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
KMU Kleine und mittlere Unternehmen

OFAS Office fédéral des assurances sociales
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
PME petites et moyennes entreprises
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit privé

Im September 2016 forderte Fabio Regazzi (cvp, TI) in einer parlamentarischen
Initiative, den geltenden Verzugszinssatz von 5 Prozent mittels einer Regelung an die
allgemeine Entwicklung der Marktzinssätze anzubinden. Das schwierige wirtschaftliche
Umfeld bereite insbesondere den KMU Mühe. Ohnehin sei der hohe Verzugszinssatz
eine starke Zusatzbelastung für Unternehmen, die sich finanziell bereits in
Schwierigkeiten befänden, erklärte der Initiant. Im Oktober 2017 gab die RK-NR der
Initiative mit 20 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) Folge, im April 2018 folgte die RK-SR
mit 5 zu 5 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten Robert Cramer (gp, GE). 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

Zwei Änderungen nur brachte die RK-SR am Entwurf des Bundesrates für das
Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen an, die der Ständerat in
der Sommersession 2018 beide stillschweigend guthiess. Die erste Abweichung betraf
die schon in der Vernehmlassung umstrittene Bestimmung, dass die Kantone für die
nötige Weiterbildung der Personen sorgen müssen, die – beispielsweise im Rahmen
einer Tätigkeit bei der Kriseninterventionsstelle oder bei Gerichten – mit
Gewaltschutzfällen zu tun haben. Eine solche administrative Vorschrift habe im
Zivilgesetzbuch nichts verloren und tangiere überdies die Autonomie der Kantone,
rechtfertigte Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) deren Streichung.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt diese Streichung für vertretbar, zumal die
Kantone angesichts der Folgekosten von häuslicher Gewalt selber ein Interesse an
geschulten Fachpersonen haben sollten. Als Zweites hatte sich die Kommission
Gedanken über die Kostenfolgen von den im Gesetz vorgesehenen elektronischen
Überwachungsmassnahmen für häusliche Gewalt oder Stalking ausübende Personen
gemacht. Gerade wenn die verursachende Person vermögend sei, sei nicht einzusehen,
weshalb die Allgemeinheit die Kosten für eine solche Massnahme tragen müsse. Die
Kommission ergänzte das Gesetz dahingehend, dass diese Kosten – nicht aber die
Verfahrenskosten – der überwachten Partei auferlegt werden können, betonte aber,
diese Regelung solle nicht dazu führen, dass bei Fällen von häuslicher Gewalt das
gemeinsame Familienbudget belastet werde, da so letztlich auch das Opfer dafür
bezahle. Auch hiermit zeigte sich Justizministerin Sommaruga einverstanden; auf dieser
Grundlage könne der Zweitrat weiterarbeiten. Einstimmig verabschiedete der Ständerat
das leicht angepasste Gesetz zuhanden des Nationalrates. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.06.2018
KARIN FRICK

Mit der Begründung, dass die Motion Wehrli (fdp, VD) das Problem der zunehmenden
Zahl von sozialhilfebedürftigen jungen Erwachsenen nicht löse, beantragte die
Rechtskommission des Ständerates die Ablehnung der Motion. Sie verwies dabei auf
einen vom BSV veröffentlichten Bericht zur Prävention und Bekämpfung von Armut. Wie
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) ausführte, verstärke die Ausweitung der
Unterhaltspflicht für Eltern von mittellosen 18- bis 25-jährigen Kindern, welche nicht
in Ausbildung sind, das Problem weiter. So würde der Sozialhilfebezug der jungen
Erwachsenen zeitlich nur nach hinten verschoben und nicht verhindert. Zudem bestehe
die Gefahr, dass die zusätzliche Unterhaltspflicht dazu führe, dass anstelle der Kinder
die Eltern Sozialhilfe beziehen müssten. Der Ständerat folgte dem Antrag der RK-SR
und lehnte die Motion ab. 3

MOTION
DATE: 11.09.2018
CATALINA SCHMID

1) Medienmitteilung der RK-NR vom 23.10.17; Medienmitteilung der RK-SR vom 27.4.18
2) AB SR, 2018, S. 490 ff.; AZ, 12.6.18
3) AB SR, 2018, S. 629 f.; Bericht RK-NR vom 29.6.18
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